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Index

14/01 Verwaltungsorganisation

40/01 Verwaltungsverfahren

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

UVPG 2000 §2 Abs2;

UVPG 2000 Anh1;

Rechtssatz

Für die Beantwortung der Frage, ob ein bestimmtes Vorhaben einen Tatbestand des Anhangs des UVPG 2000 erfüllt,

ist ausgehend vom Wortlaut des Anhangs das auf dem Boden der Projektunterlagen des Projektwerbers zu prüfende

Vorhaben - unter Berücksichtigung des Vorhabensbegriffs nach § 2 Abs 2 UVPG 2000 - maßgeblich.
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